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Unterricht wie man die aus dem Wasser gezogenen sder erstiktm Mmschm
wieder zu sich selbst bringen, und ihr Leben erhalten könne,

Eingang.
Die Liebe, welche eine jede Regierung natürlicher

Weise zu den Ihrigen trägt, und die derselben Ls-
den in ihren Augen theuer macht, wird Ach allemal
angelegen seyn lassen., so viel möglich ist, den Leuten
die Vvrurtheile zu benehmen, die durch die Verad-
säumung geschwinder Hülfe, eines Menschen Lebe»
W Gefahr stzen, das hätte können errettet werden.

Ha nun der Mensch in verschiedenen solche« Zn«
Wen sich befinden kan, so wird man hier die betzö.

rtge Anweisung zu semer Rettung geben.

Schon unterm pten IM 176;. hat die Hohe
Landee.Obrigkeit öffentlich kund thun lassen, doch der
LandmmM hier in einem irrigen Wahn stehe, wann
er glaube, es sey nicht erlaubt, den ertrunkenen sder
erwürgten Personen alssdaid beyzuspàgen, und
Wir wiederholen es aufein frisches, daß keine Obrig-
tätliche Ordnung vorhanden ist, die solches verbietet.

I. Vsn den Ertrunkenen.

Bey den ertrunkenen Menschen, die keinen Athem
holen keinen Puls in den Adern haben, kalt sind,

und keine Empfindung zeigen, bleibt dennoch öfters
einige Hofnung zur Wiedecaufknnft, die man nicht
versäumen muß, da mit gebührenden Anstalten öf.
lers ein Leben gerettet werden, in dem widrigsten
Ausgange aber kein Schaden geschehen kan. Wie
dann seit wenigen Jahren, durch die von einer gut,
thätigen Gesellschaft zu Amsterdam, auf die Rettung
der Ertrunkenen geseztm Preise, allein bey zweyhun.
dert Menschen wieder zum Leben gebracht worden
sind; die sonst bey der ehemaligen Verabsaumung
aller Hülfe, todt geblieben seyn würden.

Man hat dreyeriey zu besorgen, wann das im Was.
ses unterdrükte Leben wieder angefachet werden soll.

Erstlich; Man muß die stillstehende, und meh-
renttzeils mit Schaum angefüllte, Lunge reinigen,
und zum athemholen bringen. Zweytens ; Man
muß die Empfindung wieder herstellen. Drittens;
Das Blut in Bewegung sezen.

i. Die erste dieser Bemühungen, verdient den

Vorzug : weil fle am geradesten der Ursache des To.
des entgegen geht. Man muß also in den Mund
des aus dem Wasser gezogenen Menschen, eine krum.
me Röhre wie man zum Aufblase» in der Anato-
wie, oder m der Chirurgie zum Wasser abzapfen

aus der Blase braucht, nur hier mir einer weitem
Röhre, etwas hinter der Zunge anbringen, und

mit aller Gewalt daremblaftn. Eine gerade Röhre

kamM Noth, doch etwas minder bequem tzàî
Mit einem Blasebalg ist die Hülfe kräftiger. Bloß
hiermit kan MSN ein halb erstorbmes, und erwürg'
tes Thier, fast allemal wieder zum Leben dringe«.
Der geringste Anfang eines Athemhoims, soll zu»
Aufmnnkeslmg dienen, mit dieser Hülfe anzuhaltm.;
die auch nach einem langen Aufenthalt in einem
Sodbruimen kMig gewesen ist; Man muß aber
auch mehr als eine Stunde und bis zwey Stunden
und drüber anzuhalten sich nicht vevdriessen lasse«.
Sorgfältig muß man aber vermeiden, daß ms«
den Ertrunkenen nicht, wie bis hieher üblich ge.
wesm ist, auf den Kopf stüze, welches sehr gefätzv«
lîch ist. Auch das Rollen auf einem Fasse hat nicht
den MAPsten Nuzen.

2. Eure Bewegung in dà. Halb erstorbenen Leib
Zu erweken, hat man stit 8 Jahren gefunden, daß
das bequemste Mittel ist, ei« Tabak. Clystiertn de«

AM beyzubringen.
'

Es geschiehet solches würklich
mit einer jeden Röhre, aber weit kräftiger mit der
Evnze, die man hier in der Insu! hat, und derm
Gebrauch sehr leicht ist. Man entkleidet den Er«
trunkenen, nimmt alle Bande am Hals und an den
Knien weg, legt ihn auf die Seite, stekr ihm die
Röhre in den After, legt auf die dabey angebrachte
kleine Glutpftume einige glühende Kohlen, und dar.
auf Tabak; blaset mit den, Blasebälge diese Kohlen
beständig an, auf daß das Feuer nicht ausgehe:
und also dringt der Dampf von sich selber aus der
Glutpfanne in das Eingeweid. Man hält eine
Stunde lang, und auch länger, mit dieser Hülfs-
lMung an, die oft sehr spät zu w'ürken anfängt,
und erkennt das wiederkommende Là am gelin-
den Geräusche in dem Leibe, wonach mau dann
mit mehrerer Hofnung fortfährt, an dem Veru«.
giükten zu arbeiten.

Da aber die Lunge bey diesem Zufalle alle-
mal mit Blut angefüllt ist, so ist z« befürchten, der
Mensch, der schon einige Lebenszeichen von sich ge-
geben hat, werde dennoch in der Nacht, -oder sonst
bald sterben; welches oft, und zumal erfolget, wann
Blut in dem Schaume ist, der die Luftröhre an»
füllt: Diesem Unglük vorzukommen, muß man dem
Blute, so bald man ein Leben vermerket, Wiederum
einen freyen Lauf verschaffen/ welches zwar von
einem geschikten Chirurgs am krWgsten durch die
Oefmmg der Halsader geschieht, aber dennoch mit
der Oefnung einer Ader am Arme auch mit Nuzen
vorgenommen wird. Die Aderlässe hat auch wohl
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assà den Kranken gerettet. Wann der Puls und
der Athcm'wiedergekommen ist, so wird wenig mehr
erfordert, als die Wärme, ein warmes Bett, und von
Zeit zu Zeit etwas warmes Getränke, wie Thee.

II. Von dm Erwürgten.
Man soll den Erstikten oder Erwürgten den Strik

Zosschneiden, ihm alle Bande an Knie und Hais à
nehmen, ihn selbst in ein warmes Bett legen, ihm
eine Ader, und zwar wo möglich am Hals öfnen, in
die Luftröhre, wie oben angezeigt worden- Lust ein-

blasen, und auch das Tabak - Äystier anbringen.
Da wo das Seil oder die Schnur eingeschnitten

Hat, mW die Haut sehr oft tief verwundn A müs-
sen alsobald Tücher in Eßig, oder Brandtenwein,
oder aber nur inckWasser mit Salz, getunkt, auf«
gelegt werden; und es ist auch viel daran gelegen,

baß man dem Erwürgten seinen Kopf, der zum hau-
gen beständig bereit ist, genugsam unterstüze.

Alle Mittel sind aber vergebens, wann das Geuik
gebrochen, welches gar leicht zu erkennen ist, weil
der Kopf wanket, und keine Festigkeit mehr hat,

ill. Bey erstMm perstmm.
Man erstikt gemeiniglich vom Kohlendampft,

wovon unterm §. V. besonders wird gchandlet wer-
den; sonst aber auch in Bergwerken, von einem
schädlichen Schwaden (Dünst) : Vom Gestank er«

öfneter Gräben und Cioaken; oder von dem stören
einer lang eingeschlossen gewesenen Luft in einem
Sode, oder Keller. Das vornehmste Mittel ist,
die Verunglückten geschwind auszukleiden, und ih-
um nichts am Leibe zu lassen, das sie im geringsten
drängen könnte z alsdann dieselben an die freye Luft
zu bringen, ihnen die Rase, Augen und Schläft
mit starkem Eßig, oder mit andern geistigen Was-,
fern, so wie man dergleichen zuerst an der Hand
hat, zu reiben, und äs sorgfältig auszuweichen,
was nur im geringsten den Umlauf des Geblüts
Hindern oder hemmen könnte.

Daher ist es sehr schädlich, starke Bewegungen
mit den Verunglückten vorzunehmen, oder sie auf
dem Rücken liegen, und den KopfUnterwerks hängen
M lassen. Sondern sie müssen auf die eine Seite,
und mit dem Kopf etwas hoch gelegt, nnd nur ge-
l«d bewegt werden; jedoch, ohne daß man sie un-
ter den Armen ergreise, noch ihnen etwas eingebe,
m so lang das Athemholen, und das Hinunter-
schlingen nicht hergestellt ist.

Es kann hier auch nicht übergangen werden, von
»mes Gattung des Erstikms zu reden, die darin»

besteht, Kanu etwas im Hals steten bleibt oder in
die Luftröhre fällt. In dem Wen Fall, hustet der
Kranke sehr, stark. Er erstikt, wann das hineinge-
fallen? sehr groß ist : verfällt aber in eine Lungey.
sucht, wann es klein ist, und die Luftröhre nicht
ganz anfüllt. Man giesset zwar dem Kranken Milch,
süsses Mandeln- Oliven. Lein - Levat- oder Nuß.
Oel ein. An schweren Fällen aber, und da keine

Hülfe zureicht,, wann man dabey aber einen erfahr-
nen Wundarzt bey der Hand hat, öfnel man die
Luströhre mit einer eigenen Operations die man
ZZronLhvtomis nennt, wovon wir aber hier nichts
sagen können, als daß bey geschehenem Unglück,
eines geschikten Wundarztes Hülst ohne einigen
Verzug solle gesucht werden.

Ist die Rede von einem Knochen, einem Stük
Fleisch, einer Gräte, oder einem andern, im
Schlund, und nicht in der Luftröhre, ständen
Körper, so ist die Gefahr so groß und so eilend
nicht. Man soll aber auch m diesem Falle sogleich
einen Wundarzt kommen lassen, der denn mit einer
kleinen Zange, oder mit einem Sticke Schwamm,
den man an einem Stäbe aus Fifchbein befestiget,
das im Schlunde stände herausziehen kann.

I V. Erftorne
soll man hingegen nicht plszlich zum Feuer legen, son-
derntrachten, sie nach und nach zu erwärmen, und ih-
ren Leib mit geflossenem Eiß, Schnee, oder mit Lein-
wand reiben, welcher im kalten Wasser getunkt ist.

V. Betreffend die Glut und Rohlen die
man m verschlossenen Gemächern

anzündet.
Es ist nichts so unvorsichtig, als sich mit einem

Kohlenftuer einzuschließen, da man doch die Gefahr
weiß, welcher man ausgeftjt ist, dabey das Lebe«
zu verlieren. Ohngeachtet der vielen Unglüksfälle
haben die Menschen von dieser Unvorsichtigkeit sich
noch nicht gebessert; deswegen hierfür auch einige
Anweisung zu geben nöthig ist.

Bor allem andern, muß man bey einem solchen
Vorfall, Thür und Fenster öfnen, damit die freye
Lust wieder spielen könne.

Der Kranke soll sogleich entkleidet, an die freye
Lust gebracht, auf die Seite, und der Kopf übersich
gekehrt, gelegt,und vermittelst des Blasebalges, in der
angegebenen Machine, oder auch mit einer Röhre,
ihm Luft in Mund und Nase geblasen werden.

Die geschwindeste Hülfsleistung ist bey dem allem
dennoch diese: Daß man des Patienten Leib, befon,
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ders das Gesicht/ und die Brust? mit einem Eimer
voll frischem Wasser beschütte, und mit diesem Be.
giesftn und Besprizen eine Zeit lang fortfahre.

Kömmt der Verunglükte dann wieder zur Em-
pfindung, so müssen die Schläft, die Nase, und die

Augen, mit Eßig gerieben werden. Nach diesem

aber, soll man ihn ohne Verzug an ein Ort bringen,

wo man Feuer has, und wo man ihn in einiger
Entfernung von demselben ausgestrekt hält, und

fortfährt, ihn mit frischem Wasser zu degiessen,

bis er völlig wieder zu sich selbst gekommen ist.

Dennznmal hört man mit diesem Begiessen auf,
nähert den Kranken allmähligdem Feuer, und legt
ihn in ein warmes Bett, giebt ihm Brühen, ein

halbes Glas Eßiss, etwas Salmiac-Geist, oder et-

was starken Brandtenwein ein.
Aber von schnellerer Würkuvg ist es allerdings,

gleich eine Ader zu öfnen, und zu den bey den Er.
trunkenen angegebenen reizenden Mitteln zu schrei,

ten, auch des Tabakrauchs sich zu bedienen.

Wir versehen Uns demnach, daß niemand mehr
die nöthige Hülfe verweigern, oder verhindern wer.
de, die Versuche zur Rettung der hier benannten

Verunglükten vorzunehmcü. Wann aber sich je«

mand weigerte, einen solchen Körper in sein Haus
aufzunehmen, oder wann ein Arzt, Schärerund
Apotheker seine Hülfe ausschlagen würde; so werden
alle diejenigen, die an der verabsäumten Rettung des

Verunglükten Mgen Antheil haben möchten, die

Ungnade der Obrigkeit zu erwarten haben, die eine

solche Undarmherzigkeit nach sich ziehen muß.

Gegeben den ssten Brachmonat 1776.
Canzley Sem.
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Es ist Mnhghrn. des Sanität Raths der Stadt
und Respublic Bern höchst angelegen, daß die

durch den Druk bekant gemachten Unterricht ent.
baltenen Mittel, zur Rettung der ertrunkenen, er-

Men und erwürgten Personen, wurkiich ange-

wandt, und nach dem Beyspiel anderer Städte
und Länder, in Uebung gebracht werden mögen,

Sie sind also geneigt ihrerseits durch eine angemes.

jene Aufmunterung, alles beyzutragen, was eme

ss gesegnete Wirkung erzielen kam

In dieser Absicht wird nun jedermann bekant ge-

wacht, daß bemelt Mchghrn. von Oberteils wegen,
eine Belohnung von Zwölf Creuen für einen jeden

erretteten Menschen versprechen, wen» auch schon

dieß vorgenommene Bemühung fruchtlos ablaufen

wüche, so werden Sie dennoch für die angewandte
Arbeit Sechs Cronen für einen jeden Verunglükten
auszahlen lassen, an dem alles mögliche versucht
worden seyn wird, ihn wieder zum Leben zu bringen ;
es soll auch dieft Belohnung unter den Hilfleisten.
den, in dem Verhältnisse vertheilt werben, wie sie
sich dabey werden hervorgethan haben.

Vorzüglich werben aus diesem versprochenen Gel-
de bedacht werden diejenigen, die auf die erste
Nachricht, einen solchen ertrunkenen, erstikten oder
et würgten Menschen beygesprungen sind, denselben
an ein sicheres Ort gebracht, und eine Stube samt
einem Bette datzu gegeben haben, und thätig an
seiner Auflebung gearbeitet. Iusbesonders verdient
auch der Arzt, Schärer und Apotheker, welcher sich
sogleich eingesunken, und durch seine Wissenschaft
Hilf geleistet hat, eine gebührende Belohnung.

Bey der Anzeige dieser' eine Belohnung nach sich
ziehenden Bemühungen, wird erfordert, daß alle Um-
stände die gebrauchten Mittel, die verwendete
Zeit, der Name und das Alter des Verunglükten,
der Erfolg der Cur, fleißig und genau, angezeigt,
und durch eine oder durch mehrere beeidigte Per'so-
nen bescheinet werde.

Zu diesem Ende sind von der, bey diesem Unter-
richt abgezeichneten Machine, als Muster auf fol.
gende Weise zum allgemeine» Gebrauche einige ver«
theilt worden.

Im Deutschen Theil Mrghrn. Lande
ist eine zu Erlach, und eine zu Büren, für das ^

Seeland. Eine nach Arburg, eine nach Königs-
selben, und eine nach Wangen, für das Aergäu;
wie auch eine nach Trachselwald, für das Emmen-
thal ; eine nach Interlaken, und eine nach Thun,
für das Oberland, verlegt worden.

Im Welschland dann
eine nach Morsee und eine nach Jfertem

Wobey zur Nachricht dienet, daß eine solche Ma-
chine, in der Hauptstadt vom Hr. König im Com.
mercienhaus in einem sehr billichen Preis verfertiget,
und dieselbe aufs höchste FünsCronen kosten wird.

Mehgyxm die Sanität-Räthe erwarten auch
noch von der Mildthätigkeit der übrigen Städt und
Gemeinden, m Ihrer Gnaden Landen, so an Ms-
sen und Wasseren liegen, daß sie sich diese Machine
anschaffen, und die Mittel bey der Stelle haben
werden, indem alle diese Unkosten und Bemühn«,
gen, in Betrachtung der Wohlthat eines Mm-
scheu Leben gerettet zu haben, weder für allzukost-
bar noch für allzumühsam anzusehen sind« Geben
den sten Herbstmonat 1776«

L z Unter-
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